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0. Einleitung 
 
Der vorliegende Bericht wurde auf Grundlage der EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) 
erstellt. Mit dieser Richtlinie ist ein gemeinsames Konzept festgelegt worden, um schädliche 
Auswirkungen durch Umgebungslärm - einschließlich Belästigungen - zu verhindern, ihnen 
vorzubeugen oder sie zu mindern. 
Nach dieser Richtlinie sind 2022 alle Hauptverkehrsstraßen mit einem jährlichen 
Verkehrsaufkommen von über 3 Millionen Kraftfahrzeugen sowie Ballungsräume mit 
Einwohnerzahlen von über 100.000 Einwohnern zu kartieren. Das betrifft in Mecklenburg-
Vorpommern etwa 1.400 km Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen sowie die 
Hansestadt Rostock als Ballungsraum.  
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie ist zuständig für die Erstellung der 
Lärmkarten. Lärmkarten fassen zusammen, welche Lärmquellen es in dem betrachteten Gebiet 
gibt, welche Lärmbelastungen von ihnen ausgehen, wo Grenzwerte überschritten werden und 
wie viele Menschen davon betroffen sind. Damit werden die Lärmprobleme und deren Ursachen 
sichtbar gemacht.  
Um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu regeln sind bis zum 18. Juli 2024 für die kartierten 
Bereiche bei erheblichen Konflikten und hoher Lärmbetroffenheit die Lärmaktionspläne zu 
überprüfen und ggf. zu überarbeiten. Die Aktionspläne sind durch die Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte sowie die Amtsvorsteher und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden zu 
erstellen. In den Lärmaktionsplänen sind geeignete Maßnahmen zur Geräuschminderung (u.a. 
Routenumlegung von Verkehrsströmen, lärmarme Straßenoberflächen, Fahrbahneinengungen, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen bis hin zur Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung) zu 
prüfen, deren Umsetzung zu bewerten und bei Realisierbarkeit im Lärmaktionsplan 
festzuschreiben. Bei allen Aktivitäten soll die Öffentlichkeit intensiv eingebunden werden. 
In der Vierunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes 
(BImSchG) (Verordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) werden die Anforderungen an 
Lärmkarten nach § 47 c BImSchG geregelt. Die in den vorherigen Kartierungsrunden angewandte 
„Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS)“ ist nicht mehr in 
Kraft.  
Für die 4. Kartierungsrunde wird die „Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von 
bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB)“ sowie die 
„Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB)“ 
angewendet. Diese sind mit der Bekanntmachung der Berechnungsverfahren für den 
Umgebungslärm nach § 5 Absatz 1 der 34. BImSchV vom 7. September 2021 (Bundesanzeiger AT 
5. Oktober 2021 B4) inkl. der Berichtigung vom 2. Dezember 2021 (BAnz AT 02.12.2021 B6) in 
Kraft getreten.  
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1. Allgemeine Beschreibung der Hauptlärmquellen 

In der 4. Runde der Lärmkartierung werden gemäß § 47b Abs. 3 BImSchG Hauptverkehrsstraßen, 

d. h. Bundesfernstraßen, Landesstraßen sowie sonstige grenzüberschreitende Straßen mit einem 

Verkehrsaufkommen von über 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, kartiert.  

Im Amtsgebiet zählen dazu: 

- BAB A 14 

- BAB A 20 

- B 106 

- B 208 

- L 101 

 

Die Verkehrsmengen werden flächendeckend aus den von der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) hochgerechneten Daten für die Bundesstraßen übernommen. Für die Verkehrsmengen auf 

Landesstraßen werden durch die BASt Regionsfaktoren übergeben, die eine Umrechnung der 

Verkehrsmengen ermöglichen (Herausgeber Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV). Sofern 

vorhanden werden in Innenstadtbereichen Ergebnisse von eigenen Erhebungen der Ämter sowie 

des LUNG MV verwendet.  

 

Die Verkehrszahlen und Emissionswerte der Straßenabschnitte sind der Tabelle in Anlage 4 zu 

entnehmen. 

 

2. Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum bezieht sich auf das Gebiet des Amtes Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen in 
der Mitte des Landkreises Nordwestmecklenburg. Das Amtsgebiet umfasst eine Fläche von 217,32 
km². Zur Zeit leben hier ca. 13.992 Einwohner. 
 
Zum Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen gehören 9 Gemeinden (Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, 
Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf, Ventschow). Sitz der 
Amtsverwaltung ist Dorf Mecklenburg. 
 
Das Amtsgebiet zwischen der Hansestadt Wismar und dem Nordufer des Schweriner Sees ist von 
Grundmoränen und Tälern geprägt, in denen einige kleine Seen eingebettet sind. Die höchsten 
Erhebungen im Amtsbereich liegen etwa bei 95 m ü. NHN. 
 
Durch das Amtsgebiet führen die Autobahn 20, die Bundessstraßen 105 (Lübeck – Wismar), 106 
(Schwerin - Wismar) und 208 (Wismar - Ratzeburg) sowie die Bahnlinie Lübeck – Bad Kleinen. Die 
A 14 streift den Amtsbereich an der östlichen Grenze. 
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Die nächsten größeren Städte sind Wismar und Schwerin. 

 

3. Durchgeführte und laufende Aktionspläne und 

Lärmschutzprogramme 

Der Lärmaktionsplan des Amtes Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen ist mit Beschluss vom 19.04.2018 

in Kraft getreten.  

Er sind Lärmminderungsmaßnahmen für die nächsten fünf Jahre geplant. 

Ausweisungen ruhiger Gebiete sind gegenwärtig nicht geplant. 
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